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 Veröffentlicht am 21.12.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §22;

BAO §23;

BAO §24 Abs1 litd;

GewStG §7 Z6;

Rechtssatz

Kein Mißbrauch, wenn durch die Schenkung von Anteilen an einer GmbH an den Sohn zwar auch ein steuerlicher

Vorteil erzielt wird (§ 7 Z 6 GewStG), mit der Schenkung jedoch eine Erbschaft vorweggenommen werden sollte, und

der Sohn durch die Schenkung animiert werden sollte, die Konzessionsprüfung abzulegen, wobei diese im

vorgegebenen Zeitraum tatsächlich abgelegt und der Sohn gewerberechtlicher Geschäftsführer geworden ist.
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